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Einführung

Das vorliegende Lehrbuch richtet sich an Referendarinnen und Referendare sowie junge
Praktikerinnen und Praktiker in Verwaltung und Verwaltungsgerichtsbarkeit. Es soll den Ein-
stieg in die Arbeit der verschiedenen verwaltungsrechtlich geprägten Stationen und Berufs-
felder erleichtern und das dafür notwendige Rüstzeug an die Hand geben. Zwei Anliegen ste-
hen dabei im Vordergrund: Examensvorbereitung und fit machen für die Klausuren einerseits
sowie die praktischen Anforderungen in Verwaltungs- und Gerichtsstation, wobei insbeson-
dere Techniken der Verhandlungsführung und Konfliktlösung vermittelt werden.

Ein zentrales Anliegen des vorliegenden Buches stellt die Vorbereitung auf das (Klausuren-)
Examen dar. Vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen als Ausbilder und Prüfer in Univer-
sität und Referendariat zeigt sich immer wieder die Schwierigkeit bei vielen Studierenden
wie auch Referendaren, einen Sachverhalt gut strukturiert in angemessener Zeit einer ver-
tretbaren Lösung zuzuführen. Insbesondere in Examensklausuren lässt sich immer wieder
feststellen, dass deutlich mehr als 50 Prozent aller Kandidaten Schwierigkeiten haben, aus-
gehend von der jeweiligen Fallfrage sauber anhand des Gesetzestextes im Abgleich mit dem
Sachverhalt zu arbeiten. Dementsprechend kommt „Klausurtechnik“ eine wichtige Rolle in
dem vorliegenden Buch zu: Wie kann man in fünf Stunden einen in der Regel unbekannten
Sachverhalt einer in sich stimmigen, juristisch vertretbaren Lösung zuführen. Es betrifft
sowohl die juristische Lösung wie auch das strategische Vorgehen innerhalb der fünf Stun-
den mit der Aufgabe. Daneben werden die verschiedenen als Aufgabenstellung in der Klau-
sur (und natürlich in der Praxis) in Betracht kommenden Entscheidungsformen behandelt.
Neben einem jeweils kurzen Überblick als Handreichung für das notwendige Grundgerüst für
den Aufbau der entsprechenden Klausur findet sich jeweils auch ein vertiefender Teil mit
ausführlichen Erläuterungen zu Aufbau, Form und Inhalt. Mit seiner starken methodischen
Ausrichtung und dem besonderen Teil mit Tipps für die Examensvorbereitung ist das vorlie-
gende Lehrbuch nicht nur für diejenigen geeignet, die in ihrer Ausbildung oder dann später
im Beruf einen verwaltungsrechtlichen Schwerpunkt haben.

Ein besonderer Teil widmet sich der praktischen Arbeit in der Verwaltungs- bzw. Verwal-
tungsgerichtstation. Neben Verfügungstechniken, Ablaufstrukturen u.Ä. in der Verwaltung
werden das verwaltungsgerichtliche Dezernat sowie die mündliche Verhandlung in ihrem
äußeren Ablauf einschließlich Beweisaufnahme, Protokollierung vor dem Hintergrund der
prozessrechtlichen Vorschriften behandelt. Schwerpunkt dieses praktischen Teils stellt die
Verhandlungsführung dar. Eine erfolgreiche berufspraktische Tätigkeit, sei es als Anwalt,
Richter, Unternehmensjurist, sei es in der Verwaltung oder in sonstigen Organisationen setzt
auch und gerade die Fähigkeit voraus, das Recht zur Regelung von Konflikten so zur Anwen-
dung zu bringen, dass am Ende eine tragfähige Lösung steht. Konflikte analysieren zu kön-
nen, hinter Positionen liegende Interessen herausarbeiten zu können, wahrnehmen zu kön-
nen, worum es wirklich geht, einen zielführenden Dialog etablieren zu können sind
unerlässliche Werkzeuge für erfolgreiches (berufliches) Handeln einer/eines Juristin/Juristen.
Dementsprechend sollen in diesem Teil des Buches die dafür erforderlichen Grundlagen in
einfacher und verständlicher Form vermittelt werden, um so den eigenen Instrumentenkas-
ten erweitern zu können. Es geht um mögliche Ursachen von Konflikten, um unterschiedli-
che Wahrnehmung und die Auswirkungen des Grades der erreichten Eskalation zwischen
(Konflikt-)Parteien auf die Möglichkeiten einer und die Wahl von Instrumenten zur Streitbei-
legung bzw. Verhandlung. Es geht um den Einsatz von Techniken, Haltungen, insbesondere
von Fragetechniken.
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Teil 1: Urteil

A. Übersicht

Ein Urteil besteht regelmäßig1 aus folgenden Elementen (vgl. § 117 Abs. 2 VwGO):2

1. Rubrum (auch „Urteilskopf“ genannt)

2. Tenor (auch „Urteilsformel“, „Urteilsspruch“ oder „Entscheidungssatz“ genannt)

3. Rechtsmittelbelehrung

4. Tatbestand

5. Entscheidungsgründe

Nach dieser Grundstruktur richten sich auch die anderen verwaltungsgerichtlichen Entschei-
dungsarten (Beschlüsse, Gerichtsbescheide) und die verwaltungsbehördlichen Entscheidun-
gen (Erstbescheide, Widerspruchsbescheide).

B. Rubrum

I. Allgemeines

Die Fertigung des Rubrums mag in der Klausur als eher lästige Formalie erscheinen. Es hat
jedoch in der Praxis große Bedeutung, insbesondere ergibt sich aus der Bezeichnung der
Beteiligten im Rubrum, wer durch den Tenor gebunden ist, wer zur Vollstreckung berechtigt
ist und wer sie dulden muss. In der Klausur ist das Rubrum auch deshalb so wichtig, weil es
das erste ist, was der Prüfer liest. Das Rubrum ist daher so etwas wie ihre Visitenkarte!

II. Musterbeispiel

Was im Rubrum stehen muss, ergibt sich aus § 117 Abs. 1 S. 1, Abs. 2 Nr. 1 u. 2 VwGO. Für die
Klausur können Sie sich an folgendem Muster orientieren:

1 Ausnahmen sind möglich; siehe z.B. für das Urteil in Asylsachen: § 77 Abs. 2 AsylVfG (keine weitere Darstellung
des Tatbestandes und Entscheidungsgründe, soweit das Gericht den Feststellungen und der Begründung des
angefochtenen Verwaltungsaktes folgt). Ähnlich für Anerkenntnis- und Verzichtsurteile § 173 S. 1 VwGO i.V.m.
§ 313b ZPO: Es bedarf insbes. keines Tatbestandes und keiner Entscheidungsgründe.

2 Eine übersichtliche Darstellung zu den einzelnen Teilen findet sich bei Jansen/Wesseling, Das Urteil im Verwal-
tungsprozess, JuS 2009, 32.
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III. Anmerkungen

1. Wird durch Gerichtsbescheid (§ 84 VwGO) entschieden, ist statt Urteil Gerichtsbescheid
zu schreiben.

Sofern durch besondere Urteilsarten entschieden wird, werden diese im Rubrum aus-
drücklich bezeichnet. In Betracht kommen: Zwischenurteil (§ 109 VwGO), Teilurteil
(§ 110 VwGO), Schlussurteil, Vorbehaltsurteil (§ 173 S. 1 VwGO i.V.m. § 302 ZPO), Aner-
kenntnisurteil (§ 173 S. 1 VwGO i.V.m. §§ 307, 313b ZPO) und Verzichtsurteil (§ 173 S. 1
VwGO i.V.m. §§ 306, 313b ZPO). Sowohl in der Praxis als auch im Examen sind diese
Konstellationen allerdings die Ausnahme.

Az.: 2 K 1046/13

Verwaltungsgericht Hamburg

U r t e i l1

Im Namen des Volkes

In der Verwaltungsrechtssache2 des

Sven Meier, Landwirt,

Hofweg 1,

20201 Hamburg,3

Klägers,4

Prozessbevollmächtigter:

Rechtsanwalt Fuchs,

Eppendorfer Landstraße 7,

20244 Hamburg,

gegen

die Freie und Hansestadt Hamburg,

vertreten durch das Bezirksamt Bergedorf,

Schlossstraße 1,

20091 Hamburg,

Beklagte,

[ggf.:]

beigeladen:5

Birgit Brauer, Architektin,

Hofweg 3,

20201 Hamburg,

[wegen: Erteilung einer Baugenehmigung]6

hat das Verwaltungsgericht Hamburg, Kammer 2, aufgrund der mündlichen Verhandlung
vom 22. Januar 2013 durch die Vorsitzende Richterin am Verwaltungsgericht Müller, den
Richter am Verwaltungsgericht Nolte, die Richterin Oppermann, den ehrenamtlichen
Richter Pakult und die ehrenamtliche Richterin Quast für Recht erkannt:7

…
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2. Nach „Im Namen des Volkes“ folgen die Angaben zu den Beteiligten, zum Gericht und der
Tenor in einem Satz. Eingeleitet wird dieser wie im Muster z.B. mit „In der Verwaltungs-
rechtssache“. Folgende andere Formulierungen werden – je nach Bundesland – gebraucht
und sind daher auch möglich: „In dem Verwaltungsrechtsstreit“, „In der Verwaltungs-
streitsache“, „In dem Verwaltungsstreitverfahren“ und „In dem verwaltungsgerichtlichen
Verfahren“.

3. Gemäß § 117 Abs. 2 Nr. 1 VwGO sind die Beteiligten wie folgt anzugeben:

– Es sind Vor- und Nachname, Beruf, Wohnort der Beteiligten und ihrer gesetzlichen Ver-
treter sowie der Bevollmächtigten zu nennen. In der Praxis wird die Berufsbezeichnung
zumeist weggelassen. In der Examensklausur sollten Sie den Beruf deshalb nur auffüh-
ren, wenn er aus der Aufgabe eindeutig erkennbar ist.

– Gesetzliche Vertreter sind bei dem jeweiligen Beteiligten unter Hinweis auf die Vertre-
terstellung mit vollem Namen im Rubrum aufzuführen.

5 „In der Verwaltungsrechtssache der Janina Klein, Deichweg 3, 22220 Hamburg, gesetz-
lich vertreten durch ihre Eltern, Horst und Erna Klein, ebenda … , Klägerin …“

– Kaufleute i.S.d. HGB sind mit ihrer Firma zu bezeichnen (§ 17 Abs. 2 HGB), Gesell-
schaften sind mit ihrer Rechtsform anzugeben. Auch hier ist der Vertreter zu nennen,
also bei einer GmbH der Geschäftsführer (§§ 6, 35 GmbHG), bei einer Aktiengesellschaft
der gesamte Vorstand (§ 78 AktG). Auch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist betei-
ligtenfähig und daher ggf. als solche im Rubrum aufzuführen.

5 „In der Verwaltungsrechtssache der Scheffel GmbH, vertreten durch ihren Geschäfts-
führer Hans Martens, Dieselweg 5, 21943 Hamburg …“.

5 „In der Verwaltungsrechtssache der Bauherrengemeinschaft Diederich GbR, vertreten
durch ihren Geschäftsführer Dieter Diederich, Hauptstraße 1, 21234 Hamburg …“.

– Parteien kraft Amtes (z.B. Insolvenzverwalter, Testamentsvollstrecker, Nachlassver-
walter) werden mit ihrer Funktion genannt.

5 „In der Verwaltungsrechtssache des Rechtsanwalts Hans Gold, Südstraße 1,
22222 Hamburg, als Insolvenzverwalter über das Vermögen der Pech GmbH, Hafenstr. 3,
21212 Hamburg …“.

– Jeweils im Anschluss an die Bezeichnung des Beteiligten wird – soweit vorhanden –
dessen Bevollmächtigter, also üblicherweise dessen Rechtsanwalt oder die beauftragte
Rechtsanwaltssozietät aufgeführt. Auch Zustellungsbevollmächtigte sollen aufgeführt
werden.3 In der Praxis wird hier oftmals das Aktenzeichen des Rechtsanwalts und des-
sen Gerichtskastennummer ergänzt. In der Klausur ist dies nicht erforderlich.

– Als Klagegegner ist der Hoheitsträger zu bezeichnen, gegen den die Klage gerichtet ist.
Gegen wen die Klage gerichtet ist, muss u.U. durch Auslegung ermittelt werden. Hier-
bei ist zu beachten, dass die Klage nach der gesetzlichen Grundregel in § 78 Abs. 1 Nr. 1
VwGO gegen den Rechtsträger zu richten ist („Rechtsträgerprinzip“). Auch wenn in der
Klage nicht der Rechtsträger, sondern nur die Behörde bezeichnet ist, ist bei verständi-
ger Würdigung zumeist davon auszugehen, dass – richtig – der Rechtsträger Beklagter
sein soll (vgl. § 78 Abs. 1 Nr. 1 Hs. 2 VwGO), so dass dieser im Rubrum bezeichnet wird
(Name, ggf. vertretende Behörde, Anschrift). Sollte die Auslegung des Klägerbegehrens
allerdings ergeben, dass tatsächlich nur die Behörde verklagt werden soll, ist dies ernst
zu nehmen und nur die Behörde im Rubrum zu bezeichnen (die Klage müsste dann,

3 Clausing, in Schoch/Schneider/Bier, VwGO, § 117 Rn. 12.
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soweit nicht das Behördenprinzip gilt, als unzulässig oder unbegründet abgewiesen
werden).4

Das Rechtsträgerprinzip gilt für den Bund ohne Einschränkungen. Es gilt ferner in den
Stadtstaaten Berlin, Bremen, Hamburg und mehreren Flächenländern, z.B. Bayern,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen.

5 „ … gegen die Freie und Hansestadt Hamburg vertreten durch die Behörde für Inneres,
Landespolizeiverwaltung …“

Wie dieses Beispiel zeigt, wird die Behörde ggf. im Rubrum zwar genannt, aber nicht als
eigentlicher Verfahrensbeteiligte, sondern nur als „Vertreterin“ des Rechtsträgers.

i Der Terminsvertreter der Behörde, also der für die Behörde im Gerichtstermin erschei-
nende Vertreter wird im Rubrum nicht genannt!

– Die (Landes-)Behörde (und nicht der Rechtsträger) kommt als Verfahrensbeteiligte nur
dann ins Rubrum, wenn sie aufgrund landesrechtlicher Bestimmungen beteiligtenfähig
ist (§ 61 Nr. 3 VwGO) und die Klage gem. § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO gegen die Behörde
gerichtet ist. Das „Behördenprinzip“ gilt in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Saarland allgemein und eingeschränkt in Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-
Holstein und Rheinland-Pfalz5.

5 „ … gegen die Oberbürgermeisterin der Stadt Saarbrücken, Rathausplatz 1,
66111 Saarbrücken …“.

i § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO ermächtigt nur die Länder, das Behördenprinzip einzuführen,
nicht den Bund, so dass auf Bundesebene regelmäßig die Klage nicht gegen die Bundes-
behörde, sondern gegen den Bund zu richten ist.

i Das Behördenprinzip gilt nur für Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen (einschl. Fort-
setzungsfeststellungsklagen), nicht für Leistungs- oder Feststellungsklagen!6

4. Ferner wird durch die im Rubrum rechts ausgerückte Bezeichnung als Kläger/in bzw.
Beklagte/r die Stellung der Beteiligten im Verfahren genannt (§ 117 Abs. 2 Nr. 1 VwGO).

Diese Bezeichnung wird zumeist durch Kommata, aber auch durch Gedankenstriche abge-
trennt.

5 „In der Verwaltungsrechtssache des

Martin Meier,

… Köln,

Klägers,“
ODER:

5 „In der Verwaltungsrechtssache

Martin Meier,

…Köln,

– Kläger –“

4 Zum Streit, ob § 78 die Prozessführungsbefugnis (Zulässigkeitsfrage) oder die Passivlegitimation (Begründetheits-
frage) regelt, siehe z.B. Brenner, in Sodan/Ziekow, VwGO, § 78 Rn. 2

5 Kopp/Schenke, VwGO, § 61 Rn. 13.
6 Dies ergibt sich aus der systematischen Stellung und dem Wortlaut („Verwaltungsakt“) von § 78 Abs. 1 Nr. 2

VwGO.
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In dieser etwas abgekürzten Fassung wird der Artikel „des“ bei der Einleitung weg-
gelassen und der Einschub mit der Bezeichnung der Beteiligtenstellung in Gedanken-
striche gesetzt. Dann unterbleibt auch das Genitiv-s.

5. Sofern es einen oder mehrere Beigeladene gibt,

– werden diese nach den Hauptbeteiligten7 aufgeführt: „beigeladen: …“;

– es wird nicht erwähnt, ob die Beiladung einfach oder notwendig ist;

– es erfolgt nicht (und somit anders als bei Kläger und Beklagter) die rechts ausgerückte
ausdrückliche Einführung als „Beigeladene(r)“.

Nur sehr selten ist ein Vertreter des öffentlichen Interesses (VÖI, § 36 VwGO) an einem
Verfahren vor dem Verwaltungsgericht oder Oberverwaltungsgericht beteiligt.8 Ggf. wird
der VÖI nach den übrigen Beteiligten aufgeführt: „beteiligt …“.

Mehrere Beteiligte, also insbesondere mehrere Kläger oder Beigeladene (vgl. § 63 VwGO),
werden nacheinander aufgeführt und sind durchzunummerieren. Im Falle der Kläger-
mehrheit werden diese dann rechts ausgerückt einheitlich als „Kläger“ bezeichnet.

5 „ … In der Verwaltungsrechtssache

1. des Alfons Ahrens, ….

2. der Berta Ahrens, …

Kläger,

Prozessbevollmächtigte zu 1.) und 2.):

Rechtsanwälte Kluge und Junge,

Eppendorfer Landstraße 7,

gegen

die Freie und Hansestadt Hamburg,

vertreten durch das Bezirksamt Bergedorf,

Schlossstraße 1,

20091 Hamburg,

Beklagte,

beigeladen:

1. Hanno Brückner, …

2. Marion Claudius, …

Prozessbevollmächtigte zu 1.):

Rechtsanwältin Sabine Schick,

Pöseldorfer Weg 6,

23245 Hamburg, …“

6. Bei einigen Gerichten ist es üblich, den Streitgegenstand im Rubrum zu bezeichnen9.
Erforderlich ist diese Angabe nicht und daher unseres Erachtens entbehrlich.

7 Ramsauer, Assessorprüfung, Rn. 5.08; Kintz, Assessorexamen, Rn. 10. Abzulehnen ist die Auffassung von Kaiser/
Köster, Assessorexamen, Rn. 43, dass die Beigeladenen im Rubrum bei dem Beteiligten zu nennen sind, dem sie
zur Seite treten.

8 Diese gibt es nur noch in den Ländern Bayern, Rheinland-Pfalz und Thüringen, siehe Guckelberger, in Sodan/Zie-
kow, VwGO, § 36 Rn. 5. Für das Bundesinteresse sieht § 35 VwGO die Möglichkeit vor, dass ein Vertreter des Bun-
desinteresses sich vor dem BVerwG beteiligt.

9 Siehe Kintz, Rn. 19.


